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RS OGH 1991/2/20 11Os87/90
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 20.02.1991

Norm

StPO §258 Abs2 Ba

StPO §281 Abs1 Z5 C

Rechtssatz

Es ist nicht Aufgabe der Tatrichter und des Rechtsmittelgerichtes, alle auf Grund wissenschaftlicher Analysemethoden

gewonnenen Erkenntnisse eines beeideten Buchsachverständigen an Hand der betriebswirtschaftlichen Fachliteratur

und der darin vertretenen - allenfalls divergierenden - Lehrmeinungen in fachspezi;scher Hinsicht zu überprüfen und

sich im Detail mit allen die Meinung des Sachverständigen in inhaltlicher Beziehung kritisierenden

Beschwerdeausführungen auseinanderzusetzen.
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